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Sehr geehrte Damen und Herren,

aus naturschutzfachlicher Sicht wurde zunächst begrüßt, dass vorhandene, bereits touristisch genutzte
Anlagen durch eine Anpassung an heutige Bedürfnisse aufgewertet werden sollen und damit keine neuen
Gebiete erschlossen werden müssen.
Nichts desto trotz führt die Umplanung zu nachhaltigen und erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt,
die durch den vorgelegten Umweltbericht weiterhin nicht angemessen berücksichtigt werden.
Im Einzelnen ist Folgendes naturschutzfachlich anzumerken:

Umweltbericht und Schutzgüter:

•

•

Eine Berechnung des Ausgleichsbedarfs ist in der vorgelegten Fassung nicht erfolgt. Das vorher
vorhandene Gebiet war im Flächennutzungs- und Landschaftsplan als Grünfläche mit zu erhalten-
den ortsbildprägenden Gehölzen dargestellt und damit ist die Nutzungsänderung hin zu Komplett-
Versiegelungen eindeutig als Eingriff zu sehen, derauszugleichen ist. Auch wenn dies im Flächen-
nutzungs- und landschaftsplan nicht so detailliert möglich ist, ist dies überschlägig zu ermitteln.
Ausgleichsmaßnahmen sind vorzusehen und zu beschreiben.
Die Ausgleichsfläche für das letzte Deckblatt sind ebenfalls im F- und La-Plan darzustellen.
Es fehlen Darstellungen, die die tatsächlichen Eingriffe in die vorhandenen Gehölzbestände dar-
stellen. Wie vorgesehen ist geplant, auch im Bereich des Ahornbachels gesetzlich geschützte Ge-
hölzbestände zu beseitigen und zu überbauen. Dies ist erstmal nicht zulässig und der Bestand zu
erhalten und die Planung dahingehend abzuändern. Dies ist auch auf Ebene des Flächennut-
zungs- und Landschaftsplanes durch die Darstellung eines Schutzstreifens in größerer Breite mög-
lich.
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• Die fehlende Betrachtung des Vorhabens mit seinen Eingriffen führt zu einer fehlerhaften Betrach-
tung der Schutzgüter Biotope und Arten, Wasser und Boden und Landschaftsbild ist dahingehend
abzuändern.
Die Außeneingrünung ist darzustellen und die größeren bestehenden durchgrünenden Gehölzbe-
stände weiter als zu erhalten darzustellen.
Im Detail wird auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan verwiesen.

Wie einführend bereits geschrieben, würden keine grundsätzlichen Einwendungen gegen die Nutzungsän-
derung an sich bestehen, wenn die naturschutzfachlichen Belange angemessen berücksichtigt werden.

Ohne eine Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung besteht mit der Planung so kein
Einverständnis. Die Frage der Eingriffsregelung unterliegt ebenfalls nicht der Abwägung.

Mit freundlichen Grüßen

<.(/. -Hiö^r
Knauf-Schöllhorn
Naturschutzreferentin


